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KOCH + PARTNER  -  LAUFENBURG / RHEINFELDEN 
 

Rechtskräftige Bau- und Nutzungsordnung (Orientierungsinhalt) Geänderte Bau- und Nutzungsordnung (Genehmigungsinhalt) 

§ 22 Naturobjekte 

1 (…) 

2 Folgende Naturobjekte sind geschützt: 

 

Objekt Bezeichnung im 
Plan 

B: Beschreibung, Ortsbezeichnung 

S: Schutzziel 

P: Pflege / Nutzungseinschränkungen 

Objekt-Nr. im  
Inventarplan 

(…) (…) (…) (…) 

Uferschutz-
streifen 

Bauzonenplan: 
petrol 

 

Kulturlandplan: 
nicht dargestellt; 
Lage: beidseitiger, 
3 m breiter Strei-
fen entlang der 
Gewässer, gemes-
sen ab der Grenze 
der Gewässerpar-
zelle, bei nicht ver-
markten Grenzen 
ab Uferlinie ge-
mäss mittlerem 
Sommerwasser-
stand 

S: Erhaltung und Aufwertung der 
Bachläufe samt Ufersäume, Böschun-
gen und Bestockungen 

 

P: keine Terrainveränderungen (Auf-
schüttungen / Abgrabungen) 

 

keine Düngung 

 

periodische Mahd, das Schnittgut ist 
abzuführen 

- 

(…) (…) (…) (…) 

  

§ 22 Naturobjekte 

1 (…) 

2 Folgende Naturobjekte sind geschützt: 

 

Objekt Bezeichnung im 
Plan 

B: Beschreibung, Ortsbezeichnung 

S: Schutzziel 

P: Pflege / Nutzungseinschränkungen 

Objekt-Nr. im  
Inventarplan 

(…) (…) (…) (…) 

aufgehoben aufgehoben aufgehoben aufgehoben 

(…) (…) (…) (…) 
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Rechtskräftige Bau- und Nutzungsordnung (Orientierungsinhalt) Geänderte Bau- und Nutzungsordnung (Genehmigungsinhalt) 

 

§ 19a Gewässerraumzone (Grundnutzung; neu) 

1 Die grün eingefärbte Gewässerraumzone umfasst das Gewässer mit seiner 
Ufervegetation und wirkt als Grundnutzungszone. 

2 Innerhalb der Gewässerraumzone richtet sich die Zulässigkeit von Bauten, Anla-
gen und Nutzungen nach den Bestimmungen des Bundesrechts, insbesondere 
nach Art. 41c der Gewässerschutzverordnung (GSchV).  

3 Die Ufervegetation ist geschützt. Innerhalb der Gewässerraumzone sind aus-
schliesslich einheimische, standortgerechte Pflanzen zulässig.  

 § 21c Gewässerraumzone (überlagernde Zone; neu) 

1 Die blau schraffierte Gewässerraumzone umfasst das Gewässer mit seiner 
Ufervegetation und ist der Grundnutzungszone überlagert.  

2 Innerhalb der Gewässerraumzone richtet sich die Zulässigkeit von Bauten, Anla-
gen und Nutzungen nach den Bestimmungen des Bundesrechts, insbesondere 
nach Art. 41c der Gewässerschutzverordnung (GSchV).  

3 Die Ufervegetation ist geschützt. Innerhalb der Gewässerraumzone sind aus-
schliesslich einheimische, standortgerechte Pflanzen zulässig.  

 § 21d Abstand für Bauten und Anlagen gegenüber Gewässern ausserhalb 
der Bauzone (neu) 

1 Bei den im Kulturlandplan dargestellten offenen Fliessgewässern ausserhalb der 
Bauzonen mit einer Gerinnesohlenbreite von weniger als 2 m beträgt der Abstand 
für Bauten und Anlagen zum Rand der Gerinnesohle mindestens 6 m, sofern diese 
nicht gestützt auf Art. 41c GSchV innerhalb des Gewässerraums erstellt werden 
dürfen. 
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KOCH + PARTNER  -  LAUFENBURG / RHEINFELDEN 
 

Rechtskräftige Bau- und Nutzungsordnung (Orientierungsinhalt) Geänderte Bau- und Nutzungsordnung (Genehmigungsinhalt) 

 § 29a Abstände gegenüber Gemeinde- und Privatstrassen (neu) 

1 Sofern keine öffentlichen Interessen wie die Verkehrssicherheit, Sichtzonen, ge-
plante Strassenausbauten usw. entgegenstehen, gelten entlang von Gemeinde- 
und Privatstrassen im Gemeingebrauch folgende Strassenabstände: 

a) 60 cm für Böschungen, Einfriedungen und Stützmauern bis 80 cm Höhe  
b) 1 m für Parkfelder, Einfriedungen und Stützmauern von mehr als 80 cm 

Höhe (bis zu 1.80 m). 

2 Wenn die Breite der Strassenparzelle gemäss einschlägigen Normen als insge-
samt ausreichend beurteilt werden kann und neben der Fahrbahn Geh- oder Rad-
wege liegen, werden die Abstände gemäss Abs. 1 aufgehoben. 
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